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Liebe Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler, 
 
aufgrund der zunehmenden Infektionen mit COVID-19 hat der Senat am 03.11.2020 die 11. Verord-
nung zur Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung beschlossen.  
 
Zur Reduzierung der Kontakte sind folgende Regelungen einzuhalten: 
 

- Die öffentlichen Sporthallen (gedeckte Sportanlagen) sind nur für den Schulsport, den Sport 
an Einrichtungen der Berufsbildung, für den studienbezogenen Lehrbetrieb an Hochschulen 
sowie für Bundes- und Landeskaderathlet_innen, Profiligen und Berufssportler_innen zu öff-
nen. Ansonsten sind die Sporthallen vom 07.11.2020 bis zum 30.11.2020 geschlossen zu 
halten. 

  
- Der Trainings- und Wettkampfbetrieb unterhalb der Profiligen ist ausgesetzt. 

 
- Kinder bis 12 Jahre (D-Jugend) dürfen in festen Gruppen von maximal 10 Personen zuzüg-

lich einer betreuenden Person im Freien Sport treiben. Dabei ist von den Vereinen dafür 
Sorge zu leisten, dass diese über den gesamten Zeitraum als feste Gruppe im Training zu-
sammen sind. Es soll zu keiner Durchmischung kommen.  
Folgende Aufteilung ist möglich: auf einem Großspielfeld 4 x 10er Gruppe Kinder + 1 Trainer 
(1/4 tel Spielfeld)  
 

- Die Verantwortlichen sind verpflichtet, die Einhaltung der Schutz- und Hygienekonzepte wei-
terhin einzuhalten.  
 

- Sport darf ansonsten nur alleine oder mit einer anderen Person kontaktfrei unter Einhaltung 
der Abstandsregeln ausgeübt werden – keine Gruppenbildung. 
 
 
 
 



 
 

- Weitere Personen (Eltern etc.) sind auf den Sportanlagen nicht zugelassen. 
 

- Die Nutzung der Sportanlagen ist von Montag bis Freitag/Woche auf 20.00 Uhr zu  
begrenzen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
                                                                              
Zuzel 
Fachbereichsleitung Sport 
 
 
 
 
 


